
 

6178/16    AF/ll  
 DGC 1C LIMITE DE 
 

 
Rat der 
Europäischen Union  

Brüssel, den 22. Februar 2016 
(OR. en) 

6178/16 

LIMITE 

CORLX 62 
CFSP/PESC 131 
COEST 38 
FIN 101 

 

 

  

  

 

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 
Betr.: BESCHLUSS DES RATES zur Änderung des Beschlusses 

2012/642/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Belarus 
  

094140/EU XXV. GP
Eingelangt am 22/02/16

www.parlament.gv.at LIMITE

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=94140&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6178/16;Nr:6178;Year:16&comp=6178%7C2016%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=94140&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6178/16;Nr:6178;Year:16&comp=6178%7C2016%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=94140&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PESC%20131;Code:PESC;Nr:131&comp=PESC%7C131%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=94140&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:COEST%2038;Code:COEST;Nr:38&comp=COEST%7C38%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=94140&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:FIN%20101;Code:FIN;Nr:101&comp=FIN%7C101%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=94140&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2012/642;Year3:2012;Nr3:642&comp=


 

 

6178/16    AF/ll 1 
 DGC 1C LIMITE DE 
 

BESCHLUSS (GASP) 2016/... DES RATES 

vom … 

zur Änderung des Beschlusses 2012/642/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Belarus 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 15. Oktober 2012 den Beschluss 2012/642/GASP1 erlassen. 

(2) Nach einer Überprüfung des Beschlusses 2012/642/GASP sollten die restriktiven 

Maßnahmen gegen Belarus bis zum 28. Februar 2017 verlängert werden. 

(4) Die Anwendung des Reiseverbots und des Einfrierens von Vermögensgegenständen sollte 

für vier Personen, die in der Liste in Anhang I des Beschlusses 2012/642/GASP aufgeführt 

sind, aufrechterhalten werden. 

(5) Der Beschluss 2012/642/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 
1 Beschluss 2012/642/GASP des Rates vom 15. Oktober 2012 über restriktive Maßnahmen 

gegen Belarus (ABl. L 285 vom 17.10.2012, S. 1). 
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Artikel 1 

Der Beschluss 2012/642/GASP wird wie folgt geändert: 

1. Der Begriff "Anhang I" wird in diesem Beschluss durchgängig durch den Begriff 

"Anhang" ersetzt; 

2. Artikel 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Der Rat nimmt auf Vorschlag eines Mitgliedstaats oder des Hohen Vertreters der 

Union für Außen- und Sicherheitspolitik Änderungen an den Listen im Anhang an, 

falls dies aufgrund der politischen Entwicklungen in Belarus erforderlich ist." 

3. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

(1) Dieser Beschluss gilt bis zum 28. Februar 2017. 

(2) Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls verlängert oder 

geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass die mit ihm verfolgten Ziele nicht 

erreicht wurden." 

4. Anhang I erhält die Fassung des Anhangs des vorliegenden Beschlusses. 

5. Anhang II wird gestrichen." 
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Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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